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Rundschreiben 020/2025 
 

ORF-Beitrags-Gesetz  

 
Betrifft:  
ORF-Beiträge von Unternehmen mit mehreren Standorten angepasst 

Frist:  
 

 
Es freut uns, Sie darüber informieren zu können, dass – dank intensiver Verhandlungsbemühungen 

- die bislang geltenden, unverhältnismäßigen Beitragsregelungen für Unternehmen mit mehreren 

Betriebsstätten der Vergangenheit angehören. 

 

Mit der aktuellen Änderung der Beitragsbemessung wurde die Grundlage für die Berechnung von 

Unternehmensbeiträgen neu definiert.  

Künftig erfolgt die Bemessung nicht mehr auf Basis der kommunalsteuerpflichtigen 

Betriebsstätten, sondern auf Grundlage der gesamten Lohnsumme aller Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter eines Unternehmens – unabhängig von der Anzahl der Betriebsstätten. 

 

Diese Neuregelung trägt dazu bei, eine gleichheitswidrige Mehrbelastung von Unternehmen mit 

dezentralen Strukturen zu vermeiden. Die bisherige Regelung führte insbesondere bei solchen 

Unternehmen zu einer unverhältnismäßigen finanziellen Belastung. 

 
 

Freundliche Grüße 
BUNDESINNUNG DER LEBENSMITTELGEWERBE 

 
Vizepräsident KommR Mst. Leo Jindrak e.h. 

Bundesinnungsmeister 
DI Anka Lorencz e.h. 

Geschäftsführerin 
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